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) REPUBLIK ÖSTERREiCH 

DER BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

Zl. 13.103/17 - 12/72 
Anfrage vom 25. '? • /1972, Zahl: 
72?/J-NR/72, betreffend die Abänderung 
des derzeitige~ Dienstsystems bei der 
Dundessicherhei ts,vache. 

f.infrage be 8...."'1.b!JO rtunß.. 

753 I A. B:.. 
zu ,/z,t / J~ 

., 2 5. Sep, 1972 
Pr~;\, am ......... ······· .. · 

In Bean.tl'lOrtung der von den Herren Abgeordneten LinE:-­

bauer UY1.Q Genossen am 25. 7. '1972 überreichten Anfrage Zahl: 
"' 727/J-lill/72, betreffer.Jl dio ANillderung des derzeitigen Dienst-

systems bei der Bundessicherhei·\.isvv'ache) beehre ich mich mit­
zuteilen: 

Zu 1. Die Ve:ehandlungerl zur Erprobung eines neuen Dienst­

plartee für die lJundessicherheitm'rache vrurden am 'i 3.7. 
1972 im Bundeskanz:! erru::"t zT,,;Tischen Vertretern der Ver­

\-.raltu..Ylg und::es Vorstandes der Gev.ferkschaft der öffent­

lich Bediensteten begonnen und -?JU 14. 7. 1972 und 20. '7 
1972 im Bundesministerium für Iru'1eres mit den Vertretern 

der Bundessektion Sicher1.8its1rlache der Ge\'ierkschaft der 

öffentlich Bedienstete~ fc~tgosetzt und abgesch10csen. 

Zu 2. Bei den Verhandlungen mit eier Gevverkschaft i:vurde di? 

Erprobung eines neuen Dienstplanes vereinbe.Tt, der mit 

den ::::nlcrafttreten der diesbezüglichen Bestimmli...'1.geu1.er 

24. Gehaltsges8tz-Novelle am 1. 12. 1972 den bisheri­

gen 3-Grc':Dpendianst ablösen soll. Der neue Dienstpl31'l 

s;_eht einen 5-Tage-llctrr.lls mit folgendeI1 Ablauf vor: 

1. Tag Hauptdienst von 0('.00 IJhr bis 19.00 Uhr 

. (12 Stunden) 

2. Tag Bsid.i enst i11' l~.::usmaß von 5 Stunden (variabel) 

3. Tag Nachtdienst von "i<).OO :;1" .. 3::' '~)is 07.00 Uhr (12 Stun­

den) 

4. l.md 5. Tag dienstfrei. 

Bei diesem Dienstplan ergibt sich i:nnerhalb von 

753/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



" -2-

5 \·Jochen eine 1,'lcchentliche Dienstzeit von Lj·2 Stunden bZ1v. 

eine monatliche Dienstzeit von 182 Stunden. Bei der im 

Jahre 1975 eirJtiretenden Arbeitszeitverkürzung von vJöchent­

lieh 42 auf '.rröchentlieh 40 Stunden können die 2 Stunden 

Dienstver~'-\:üI'zung von dEm Beidiensten ohne vlei tere Seh\ide-

rigkeiten abgezogen werdeE. 

\·!enn der 6-st:indige Beidie!l8;:: auf ei!lell Samstag oder 

Sonntag fälJ +;, so kaJ.1J~. er im Einvernehm~n zwischen Dienst­

b::hörde und . ..!?ersonalvertretung an diesen Ta.gen entfallen 

ilil.d ~afü.r entsprechend den dienstlichen Erfordernissen 

PJ.lfgeteil t an andere Beidier,a ce angeschlosse:p. vlerden. 

~0ie Neuregelung geht von der Annahme EI.üs, 0.a[; VOll dem 

12-stünd: sen Haupt0ienst und derr:. 12-stündigel-.i. N acbtdienst 

sOl·de dem 6-stündigen Beidienst ,jeweils zwei Drittel, d.h. 

8 bz:w. 4 StuY.J.'3.en, im Außenc.:"enst verbracht "rerden. Dadurch 

't"iird. trotz verkürzter I<formalarbei tszei t ((lerzei t noch 218 

:::::;tunden monatlich) eine ·höhere Präsenz im AuBqndienst er­

rGicht, l::;'ld zvlO.r 120 Stunder.:. mona.tlich gegenüber 109 Stun­

den monatlich beim 3-Gruppendienst. 

Zu 3. Aus der Formulierung cUese::, Anfrage muß geschlossen werden, 

daß sie sich nur a~f die Dienstversehung im Bereich der 

B'G. ...... iiespolizeidirektion \-lien bezieht, v!eil die Ve:-hälJcnisse 

bei den Bundespolizeiko~~issariaten außerhalb Wiens ötese 

Frage nic:.i.t verständlich erscheinen lassen vrürden. Bei der 

Bunde3polizeid~ . .L'ektion \,Jien ist hinsichtlich der E:rbring1.mg 

der im Dienstflan vorgesehenen Normaldienstleistung eine 

Änderung der Diens-cbereiche nicht bsabsiehtigt. Es muß aber 

bemerkt werden, daß bei I{~;darf die im 3-Grv.ppen.difm:st stehen­

den Hachebecurrten auch schon bisher sowohl vfährend ihrer Hor­

maldienstleisT.ung (z.B. beim J:iunkstreifendienst oder als 

Angehörigel' einer Reservekompanie ), aJ S ·8.L.1.ch bei Berei t­
schaftsdienster.o. (z. B. bei Vera.."lstal tllngen irriRal:m0n des 

polizeilichen. OrdrlUl1gsdien~~tes) außerhalb desBel..·\~iches 

iilreö BeziI'kspoliz,_"J.kommissariates eingesetzt 'Vmrden. Sol-

. ehe Dienstleistungen werden zur Erfüllung der der Bundes-
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sicherhei tG1'\Tache übertragenen Aufgaben a:.tcr: in Zukunft 

erforderlich sein. 

ZU L~. Falls es zur Einführ~ng des neuen Di8nstplanes kommt, ist 

durch eine Erhöhung schon bestehender Zule.gen und die An­

','leisung verschiedener iTe'bengebühren eine finanzielle Bes­

serstellung der Sicherheitsvvachebeamten zu erwarten. Die 

sich in diesem Zusamme:n..lJ.ang ergebenden gebührClnrechtlichen 

r1aßnalunen werde:::l, sov\lei t nicht bereits ü:t.lrch die 24. Ge­

halcsgesetz-Novelle ei~9 gesetzliche Regelu~3 getroffen 

vrurde, Gegenstand von Verhandlungen mit der Gevverkschaft 

der öffentlich Bediensteten sein. Da die -Höhe v..erschiedc­

nc_c l~ebengebühren erst bei diesen Ve~handlungen festge­

legt itl?rden -;,Jird, können derzeit kOMrete Zah~.3n nicht ge­

nannt i'lerden. -:';'3 ist jedoch j n Aussicht genommen, daß die 

finanzielle Verbesserung für die wachebe~~ten mindestens 

50% der Summe betragen soll. c:.ie sich g:::genwärtig aus der 

Meh:r-leistungskomponente der PauschaJt:'ebühr und der pro tat­

sächlich geleisteter Hauptdis-rlsttoUI' anfallenden Bereit­

schaftsgebüh:r- ergibt. 

·wien. am ~ 9. Septemb,e,r, 1972 . 

/.·1 
!/'/' l. / 1-(-, 

/ 1/, ,li /~ivlJ . 
'-{.,dF ~ \ /v' u. /) v 

j 
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